
Niederschrift 
 
aufgenommen bei der am Mittwoch, dem 21. Dezember 2016, um 19:00 Uhr 
stattgefundenen Sitzung des Gemeinderates zu Wulkaprodersdorf, welcher eine 
ordnungsgemäße Einladung gem. § 36 der Gemeindeordnung vorausgegangen ist.  
 

Anwesend:  Bürgermeister Friedrich Zarits, Vbgm. Ing. Markus Krojer sowie, Eva 
Dobrovits MSc BEd, Elisabeth Szuppin MA, Mag. Margarethe Krojer, Peter 
Pint und Sabine Szuppin als Vorstandsmitglieder, Manuel Bernhardt, 
Claudia Wenko, Melitta Handl, Birgit Dragschitz, Ing. Franz Mariel, 
Gerhard Wukovatz, Günter Tomassovits, Ing. Hans-Peter Gutdeutsch, 
Viktor Mariel, Dorothea Gradt und Mag. Leopold Szemeliker als 
Gemeinderäte. 

 
 GOAR Ferdinand Wutschitz und VB Claudia Schaffer als Schriftführer 
 
Abwesend: GR Ing. Michael Semeliker -  entschuldigt 
 GR Ulrike Thomschitz - entschuldigt 
 
GR Andreas Handl erscheint um 20.00 Uhr, vor Abstimmung zu TOP 03) 
 
 
Vorsitzender eröffnet die Sitzung, konstatiert die Beschlussfähigkeit der Anwesenden 
und betraut mit der Legalisierung der Niederschrift Herrn GR Manuel Bernhardt und 
Frau GR Melitta Handl. 
 
 
 
 

Tagesordnung: 
 
 
01) Protokollgenehmigung 

02) Neuerliche Behandlung des NVA 2016 – Beschlussfassung über die Auflösung 
von Rücklagen und Beschlussfassung des Nachtragsvoranschlages 
 

03) Behandlung des VA 2017 und Fassung der erforderlichen Beschlüsse  
 

04) Hochwasserschutz  
 

a) Neuerliche Behandlung und Beschlussfassung der Abstattungskreditverträge 
(AK 08 und 09) 

b) Genehmigung der abgeschlossenen Vereinbarungen 
c) Beschlussfassung über die Aufnahme von Grundflächen in das 

Flurbereinigungs-verfahren II (Endfassung) 
 

05) Übernahme von Grundstücken in das öffentliche Gut – Erlassung der 
Verordnungen 

 
06) Erweiterung der Business Class Versicherung bei der Wr. Städtischen Vers. AG 



 
07) Berichte  

 
a) Obmänner / Obfrauen 
b) allgemein 

 
08) Allfälliges 
 
 
 
01) Protokollgenehmigung 
 
Vorsitzender ersucht um Genehmigung der Niederschrift vom 03.11.2016.  
 
Da es zu keinen Wortmeldungen kommt, ersucht der Vorsitzende um Genehmigung 
des Protokolls vom 03.11.2016 
 

Bl.Zl.39/2016 
 
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die Niederschrift vom 03.11.2016. 
 
 
02) Neuerliche Behandlung des NVA 2016 – Beschlussfassung über die 
Auflösung von Rücklagen und Beschlussfassung des Nachtragsvoranschlages 
 
Vorsitzender führt aus, dass die Aufsichtsbehörde den NVA 2016 nicht zur Kenntnis 
genommen hat, weil aufgrund einer Sonderbestimmung (ist der letzte Tag vor der 
Abnahme ein Feiertag, in diesem Fall der 26.10., so ist laut Rechtsmeinung der Abt. 2 
die Abnahme erst nach Ablauf des darauffolgenden Tages 27.10. – 24:00 Uhr erlaubt) 
die Auflage (12.10 – 27.10) um einen Tag zu kurz erfolgt ist und eine Abnahme erst 
am 28.10 erfolgen hätte dürfen.  
 
Eine nochmalige Behandlung/Änderung des NVA 2016 wird allerdings ohnehin 
erforderlich, weil der Kreditvertrag für das RHB Wulka (AK Nr. 9 – GR-Beschluss vom 
27.9.16) samt einer Änderung des Kreditvertrages (AK Nr. 8) erst am 22.11.16 an die 
Gemeinde übermittelt wurde. Die angepassten Verträge (Aufteilung des mit € 72.000,-
pro Jahr festgelegten Annuitätendienstes auf 2 Verträge) sollen im Hinblick auf die 
erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung nochmals im Gemeinderat behandelt 
werden, womit eine Finanzierung der Hochwassermaßnahmen nur in anderer Form 
möglich wird. Mit der Abt. 2 wurde die vorübergehende Auflösung von Rücklagen zur 
Überbrückung der Finanzengpässe besprochen und darauf basierend Änderungen im 
NVA 2016 vorgenommen.  
 
Nach kurzer Erläuterung durch den AL stellt der Vorsitzende den Antrag, im Hinblick 
auf die im geänderten NVA 2016 vorgesehene Verwendung von Rücklagen zur 
vorübergehenden Zwischenfinanzierung des Hochwasserprojektes RHB Wulka, die 
Auflösung der zweckgebundenen Kanalrücklage in der Höhe von € 120.000,-- und die 
Auflösung der Allgemeinen Rücklage in der Höhe von € 100.000,-- zu beschließen 
(Eine entspr. Rückführung der Rücklagen soll im HH-Jahr 2017 umgehend nach 
erfolgter aufsichtsbeh. Genehmigung der angepassten AK Nr. 8 und 9 erfolgen). 
 



Bl.Zl. 40 a/2016 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, im Hinblick auf die im geänderten NVA 2016 
vorgesehene Verwendung von Rücklagen zur vorübergehenden Zwischen-
finanzierung des Hochwasserprojektes RHB Wulka, die Auflösung der zweckge-
bundenen Kanalrücklage in der Höhe von € 120.000,-- und die Auflösung der 
Allgemeinen Rücklage in der Höhe von € 100.000,-- (Eine entspr. Rückführung der 
Rücklagen soll im HH-Jahr 2017 umgehend nach erfolgter aufsichtsbeh. 
Genehmigung der angepassten AK Nr. 8 und 9 erfolgen). 
 
Im Anschluss daran werden die Änderungen des NVA 2016, die sich in erster Linie auf 
die Auflösung der Allgemeinen Rücklage und Kanalrücklage beziehen, kurz erläutert 
und nachdem es zu keinen Wortmeldungen kommt, stellt der Vorsitzende den Antrag, 
den NVA 2016 in der vorliegenden Form zu beschließen. 
 

Bl.Zl. 40 b/2016 
 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den NVA 2016 wie folgt: 
 

 Ordentlicher HH Außerordentlicher HH 

VA bisher 
 

2.774.000,-- 
 

2.474.000,-- 

Mehr/Mindereinnahmen 
 
             +132.100,--               

 
-265.000,-- 

 
Mehr/Minderausgaben 

                 
+132.100,-- 

         
 -265.000,-- 

 
VA NEU 

 
2.906.100,-- 

 
2.209.000,-- 

 
Dieser Nachtragsvoranschlag wird der vorliegenden Niederschrift als wesentlicher 
Bestandteil (Beilage 1) beigeschlossen.  
 
Zwei Ausfertigungen dieses Nachtragsvoranschlages sind gem. den Bestimmungen d. 
§§ 68 u. 70 der Bgld. GO i.d.g.F. der Gemeindeaufsichtsbehörde mit allen 
erforderlichen Beilagen (Kurzerläuterungen, Darlehens- und Schuldennachweis, 
Dienstpostenplan, …) vorzulegen. 
 

 

03) Behandlung des VA 2017 und Fassung der erforderlichen Beschlüsse  
 
Bürgermeister führt aus, dass gem. § 68 GO nach Anhörung des Gemeindevorstandes 
der Voranschlagsentwurf 2017 (unter Einbeziehung der vom Land übermittelten 
Basisdaten, der Daten der FFW und der VS sowie der Entwicklungskonzepte im 
Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen samt personeller Entwicklung – 
Dienstpostenplan - und dem mittelfristigen Finanzplan) erstellt und im 
Gemeindevorstand am 05.12.2016 behandelt und umfassend erläutert wurde. Der VA 
wurde anschließend durch zwei Wochen, zur öffentlichen Einsicht aufgelegt, wobei 
hierzu keine Erinnerungen eingebracht wurden. Teil des VA ist auch der 



Dienstpostenplan sowie der Darlehens- und Rücklagennachweis, die gemeinsam mit 
weiteren Unterlagen den Gemeinderatsmitgliedern übermittelt wurden.  
 
Vzbgm. Ing. Markus Krojer weist auf die Beilage der geplanten Soll-Stellungen hin, ob 
es für das Verständnis aller nicht besser wäre, diese Beträge in des VA einzuarbeiten. 
Nach Erläuterung durch AL Wutschitz und einer kurzen Diskussion zieht man diese 
Möglichkeit beim nächsten Mal in Betracht. 
 
Vzbgm. Ing. Markus Krojer und GR Manuel Bernhard stellen zu einigen VA-Stellen 
(wie Rechtskosten Gemeinde; Mitgliedsbeiträge an Institutionen; Sozialleistungen-
Heizkostenzuschuss; Teilnahme an Kursen der Mitarbeiter; FF-Dienstbekleidung, VS-
Heizung; Lohn- und Gehaltskosten in der VS, Hort, KG; Zinsen und Darlehen 
Kindergarten; Förderung Solar- und Regenwassernutzung; Rattenvertilgungsaktion; 
Budget Umwelt-Ausschuss; Platzgestaltung L 265; Straßenbauten (Fasangasse, 
Rathausgasse); Winterdienst; Straßenbeleuchtung (ev. Umstellung auf LED); ZARA-
Standortabgabe (ev. Erhöhung aufgrund der Einwohnerzahl); Wohnblöcke-Wulkahof 
(Entfernen der VA-Stellen); Kopierkosten) Fragen, die von AL Ferdinand Wutschitz 
und Bgm. Friedrich Zarits beantwortet und erläutert werden. AL Wutschitz weist dabei 
darauf hin, dass die in der Übersicht aufscheinenden Ergebnisdaten des RA 2015 nicht 
automatisch mit dem VA 2017 als Vorschau verglichen werden können. 
 
KF GV Sabine Szuppin befürwortet, dass die Dienstnehmer an Kursen teilnehmen und 
schlägt vor, einen Erste-Hilfe-Kurs für die Gemeindearbeiter zu organisieren, worauf 
Bürgermeister antwortet, dass dies schon in die Wege geleitet wurde. 
 
GR Manuel Bernhardt weist bezüglich der VA-Stelle Öffentliche Bücherei darauf hin, 
dass der Büchereibetrieb im heurigen Jahr eingestellt wurde, woraufhin man sich 
darauf einigt, den dafür vorgesehenen Ausgabenbetrag von € 3.100,-- für die 
Außenanlagengestaltung der Volksschule zu verwenden.  
 
Bezüglich der reduzierten Kommunalsteuer-Einnahmen (Insolvenz A.T.C.) entsteht 
eine kurze Diskussion, ob man seitens der Gemeinde Einfluss an den Firmenverkauf 
nehmen könnte, worauf Vorsitzender antwortet, dass dies nur sehr schwer möglich ist, 
er aber schon mit einem möglichen Interessenten Kontakt gehabt hat. 
 
Vzbgm. Ing. Markus Krojer weist darauf hin, dass ein Schreiben des Elternvereines 
bezüglich des Klettergerüstes im Schulhof eingelangt ist, worauf Vorsitzender 
erläutert, dass die Gestaltung des Schulhofes genau geplant werden muss, auch im 
Hinblick auf eine etwaige dritte Hortgruppe, weil dann zu wenig Freifläche vorhanden 
ist (notwendige Erweiterung der Außenfläche vor dem Schulgebäude). 
 
GV Mag. Margarethe Krojer teilt mit, dass auch sie dieses Schreiben erhalten hat, wo 
auch auf einen Antrag an den Gemeinderat von 21.10.2016 verwiesen wird. Sie 
möchte wissen wo dieser Antrag ist und warum der Gemeinderat darüber nicht 
informiert wurde. Man sollte dem Elternverein antworten und über die weitere 
Vorgangsweise (Erweiterung des Schulhofes) informieren. Durch die Initiative des 
Elternvereines wurde dieses Klettergerüst erst spruchreif und sie weist auch darauf 
hin, dass Klettern das Gesündeste für die Kinder ist. Sie schlägt daher vor,  
einen Betrag für dieses Vorhaben in den Voranschlag aufzunehmen und den 
Elternverein über die weitere Vorgangsweise zu informieren. 
 



GV Eva Dobrovits ergänzt dazu, dass in der letzten Sitzung des Bildungsausschusses 
dieses Thema sehr wohl behandelt wurde, wo auch der Direktor der Volksschule und 
die Leiterin des Hortes dabei waren. 
 
Bürgermeister teilt mit, dass er die Obfrau des Elternvereines mündlich informiert hat, 
dass auch noch andere Alternativen zu Debatte stehen. 
 
AL Wutschitz erläutert, dass der Betrag für die Sanierung der Heizung in der 
Volksschule, nach Rücksprache mit dem Büro Gross, sehr großzügig angesetzt wurde 
und hier normalerweise Reserven vorhanden sein müssten. Auch auf der 
Einnahmenseite wurde die zu erwartende Landesförderung nicht berücksichtigt, womit 
selbst bei voller Auslastung noch ein gewisser Spielraum da sein sollte.  Die 
Problematik der vorsichtigen Budgetierung ergibt sich allerdings daraus, dass man 
bezüglich der Schulerhaltungsbeiträge (NMS, Poly, Sonderschule, Berufsschule) 
keine Basisdaten zur Verfügung hat, weil aufgrund einer gesetzlichen Änderung die 
Schulerhalter diese Daten erst bis Feber des kommenden Jahres und nicht wie früher 
bis November des laufenden Jahres übermitteln müssen. Da es vor allem die 
Sonderschule betreffend, zu sehr hohen Ausgaben kommen kann, schlägt er vor, das 
Einlangen dieser Daten abzuwarten. Bis dahin sollten auch schon die Daten des 
Rechnungsabschlusses – hier vor allem die Höhe des Soll-Überschusses – vorliegen.  
 
Daraufhin entsteht eine Diskussion über eine Gesamtplanung, Platzgestaltung, 
Verlegung der Straßenführung, Bestellung eines Planers, dass kein Betrag für 
Schulhofgestaltung vorgesehen ist, Aufstellung des Klettergerüstes, Erweiterung des 
Schulhofes (bei einer dritten Hortgruppe sowieso notwendig), Nutzung des offenen 
Klassenzimmers, die Vorsitzender damit beendet, dass er ein Gespräch mit dem 
Direktor der VS und der Hortleiterin im Rahmen einer Bildungsausschuss-Sitzung im 
Jänner 2017 vorschlägt.  
 
Über Anfrage von GV Sabine Szuppin entwickelt sich eine kurze Diskussion bezüglich 
Dorfentwicklung/Ortsentwicklungskonzept, in der der Vorsitzende darauf hinweist, 
dass die Ergebnisse der Verkehrsthemen abzuwarten sind. Vzbgm. Krojer weist darauf 
hin, dass in der neuen Förderperiode der DE gerade Platzgestaltungen und Spielplätze 
mit bis zu 50 % gefördert werden sollen.  
 
GV Mag. Margarethe Krojer fragt nach, wie die weitere Vorgangsweise bez. des 
Amtsgebäudes geplant ist.  
 
Vorsitzender antwortet, dass ein Plan allen Fraktionen vorliegt und dringender 
Handlungsbedarf besteht, da die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und auch die 
Datensicherheit nicht mehr gewährleistet sind und er ersucht hat, dass sich der 
Bauausschuss damit beschäftigt. Eine Sitzung ist im Jänner 2017 vorgesehen. 
 
Vzbgm. Ing. Markus schlägt vor, einen KG-Neubau zu prüfen und das jetzige KG-
Gebäude als Gemeindeamt zu nutzen worauf eine eingehende Diskussion über 
Finanzierung und Rückzahlung, Grundstücksprobleme, zukünftiger Umbau des 
Kindergartens und des Hortes, entsteht, die damit beendet wird, dass man sich darauf 
einigt, die einzelnen Projekte und Möglichkeiten durchrechnen zu lassen. 
 
Anschließend ersucht der Vorsitzende um Aufnahme eines Tagesordnungspunktes 
wie folgt: 



 
Haftungen der Gemeinde beim Wasserverband Wulkatal – Widerruf der 
Haftungserklärungen 
 
Dies begründet sich damit, dass im Zuge der letzten Sitzung des Wasserverbandes 
die Statuten des Verbandes in der Form geändert wurden, dass künftig die 
Mitgliedsgemeinden nicht mehr für die Darlehensverbindlichkeiten des Verbandes 
haften sollen. Nach Rücksprache mit der Abt. 2 durch den Verband wurde diese 
Vorgangsweise nunmehr empfohlen.  
 
Da es zu keinen Wortmeldungen kommt, ersucht er um Beschlussfassung.  
  

Bl.Zl. 41 a/2016 
 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Aufnahme des Tagesordnungspunktes 
 
Haftungen der Gemeinde beim Wasserverband Wulkatal – Widerruf der 
Haftungserklärungen 
 
In weiterer Folge ersucht er um Beschlussfassung, die Haftungserklärungen 
gegenüber dem Wasserverband Wulkatal, mit Ende 2016, zu widerrufen. 
 

Bl.Zl. 41 b/2016 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Haftungserklärungen gegenüber dem 
Wasserverband Wulkatal, mit Ende 2016, zu widerrufen. 
 
 
Da es zu keinen weiteren Wortmeldungen kommt, stellt der Vorsitzende den Antrag, 
dem Budget 2017, unter Berücksichtigung der Streichung des Ansatzes 273 (öffentl. 
Bücherei) und Verwendung des freigewordenen Betrages in der Höhe von € 3.100,-- 
unter 1/211-010 (Volksschule – Außenanlagengestaltung)  in der vorliegenden Form 
(Summen, ordentl. und aoHH, keine Aufnahme eines Kassenkredites, Darlehen- und 
Rücklagenstände, Dienstpostenplan, Mittelfristiger Finanzplan) positiv gegenüber-
zutreten. 
 
 

Bl.Zl. 41 c/2016 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Voranschlag 2017 wie folgt:  
 
 

A. Ordentlicher Teil 
 

Einnahmen     €  2.827.900,-- 
Ausgaben    €  2.827.900,-- 
     ------------------ 

Überschuss/Abgang                      €               0,-- 
 
 

B. Außerordentlicher Teil 



 
Einnahmen    €   1.978.500,-- 
Ausgaben    €   1.978.500,-- 
     -------------------- 
Überschuss/Abgang  €                0,-- 

 
GESAMTVORANSCHLAG 

 
Einnahmen    €  4.806.400,-- 
Ausgaben    €  4.806.400,-- 
     -------------------- 
Überschuss/Abgang   €                0,-- 

 
 
Der Gesamtbetrag der im Finanzjahr 2017 aufzunehmenden Darlehen, die zur 
Deckung der außerordentlichen Gebarung verwendet werden, wird mit € 1.232.000,-- 
festgesetzt, womit sich ein Gesamtschuldenstand von € 3.016.000,-- per 31.12.2017 
ergeben wird. Die Aufnahme von Kassenkrediten zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben ist grundsätzlich nicht vorgesehen.   
 
Der Stand an Rücklagen beläuft sich per 31.12.2017 voraussichtlich auf  € 481.900,-- 
 
Zwei Ausfertigungen dieses Voranschlages sind gem. den Bestimmungen des § 68 (4) 
der Bgld. GO i.d.g.F. der Gemeindeaufsichtsbehörde mit allen erforderlichen Beilagen 
vorzulegen. 
 

 
04) Hochwasserschutz  

 
a) Neuerliche Behandlung und Beschlussfassung der 

Abstattungskreditverträge (AK 08 und 09) 
b) Genehmigung der abgeschlossenen Vereinbarungen 
c) Beschlussfassung über die Aufnahme von Grundflächen in das 

Flurbereinigungs-verfahren II (Endfassung) 
 
 
zu a)  
 
Wie bereits im Gemeindevorstand und im Zuge der neuerlichen Behandlung des NVA 
2016 erläutert, wird im Hinblick auf die Aufteilung des mit € 72.000,-- festgelegten 
Annuitätendienstes die neuerliche Behandlung der beiden Kreditverträge erforderlich.  
 
Die angepassten Verträge betreffen den Abstattungskredit 08 (GRB vom 20.02.14, 
Bl.Zl. 02b/2014: Vertragsänderung – ursprüngl. € 2,0 Mio. - aushaftend mit € 1,838 
Mio.) und den Abstattungskredit 09 (GRB vom 27.09.16, Bl.Zl.33/2016 – Neuaufnahme 
€ 1,2 Mio), die beide für die Umsetzung der Hochwasserprojekte (RHB Hirmerbach, 
Renaturierung Pieler-Mühle und RHB Wulka -  Vorfinanzierung der Bundes- und 
Landesförderung in der Höhe von ca. 90 %) aufgenommen wurden.  
 
Die Änderungen beziehen sich lediglich auf die Anpassung der Annuitätendienste – 
die weiteren Vertragsbestimmungen entsprechen den urprüngl. im Gemeinderat 



beschlossenen Konditionen. Nach entspr. Beschlussfassung sind die Kreditverträge 
der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. 
 
Nach kurzer Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag, der Änderung und 
neuerlichen Beschlussfassung des Abstattungskredites 08 (GRB vom 20.02.14, Bl.Zl. 
02b/2014: Vertragsänderung) und des Abstattungskredites 09 (GRB vom 27.09.16, 
Bl.Zl. 33/2016) im Hinblick auf die Aufteilung des mit insgesamt € 72.000,-- 
festgelegten Annuitätendienstes, positiv gegenüberzutreten. Die geänderten 
Kreditverträge werden als wesentliche Bestandteile (Beilage 3 und 4) der gegenständl. 
Niederschrift angeschlossen. 
 

Bl.Zl. 42 a/2016 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, der Änderung und neuerlichen 
Beschlussfassung des Abstattungskredites 08 (GRB vom 20.02.14, Bl.Zl. 02b/2014: 
Vertragsänderung) und des Abstattungskredites 09 (GRB vom 27.09.16, Bl.Zl. 
33/2016) im Hinblick auf die Aufteilung des mit insgesamt € 72.000,-- festgelegten 
Annuitätendienstes, positiv gegenüberzutreten. Die geänderten Kreditverträge werden 
als wesentliche Bestandteile (Beilage 3 und 4) der gegenständl. Niederschrift 
angeschlossen. 
 
zu b) 
 
Vorsitzender berichtet, dass eine Einigung mit der Familie Mariel über den Tausch von 
Grundstücken nunmehr zustande gekommen ist und diese Vereinbarung, die bereits 
von der Fam. Mariel unterzeichnet wurde, den GV-Mitgliedern zur Kenntnis übermittelt 
wurde. 
 
Nach kurzer Diskussion erläutert der AL, dass nach anfänglich schwierigen Verhand-
lungen nun doch das Beste für beide Seiten herausgeholt werden konnte (Leitungen, 
Servitutsrecht,…). Der Antrag für die Ergänzung des Flurbereinigungsverfahrens II 
wurde beim Land, vorbehaltlich der Zustimmung des GR – zwecks Abstimmung der 
Rechtsmittelfrist mit dem Ablauf der Optionen – eingebracht. Mit der Beschlussfassung 
der Änderungen im Nachtragsbudget können nunmehr die restlichen Grundstücke mit 
einem Wert von ca. € 120.000,-- angekauft werden sowie die ausstehenden 
Rechnungen der Firmen per 31.12.2016 beglichen werden.  
 
Das Rückhaltebecken ist soweit fertiggestellt, dass die Funktionstüchtigkeit gegeben 
ist.  Im Jänner/Feber 2017 ist die Vermessung geplant und sofern es die Witterung 
zulässt, sollte das Projekt bis März/April fertiggestellt sein und darauf folgend die 
Bepflanzung (lt Bescheid von BH-EU) vorgenommen werden. Zwischenzeitlich hat es 
auch ein Gespräch mit der Fam. Zirkovitsch über die Sperre der Überfahrt über den 
Damm (Güterweg Richtung Antau - Wegenetz) und das Aufstellen von Tafeln und 
Schranken, gegeben.  
 
Nach kurzer Diskussion, stellt der Vorsitzende den Antrag der Vereinbarung zwischen 
den Ehegatten Konrad und Martina Mariel, Untere Hauptstraße 51, 7041 
Wulkaprodersdorf und der Marktgemeinde Wulkaprodersdorf positiv gegenüber zu 
treten. 
 

Bl.Zl. 42 b/2016 



 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, nachstehender Vereinbarung positiv 
gegenüberzutreten:  
 

Vereinbarung 
 
 
abgeschlossen zwischen den Ehegatten Konrad und Martina Mariel, Untere 
Hauptstraße 51, 7041 Wulkaprodersdorf (Bestandsgeber) sowie der Marktgemeinde 
Wulkaprodersdorf (Bestandsnehmer) im Hinblick auf die Umsetzung des 
Übereinkommens vom 04.03.2015 (mögl. Entstehung eines Kältesees und erhöhter 
Anfall von Tauwasser) wie folgt:  
 

I. 
 

Die Fam. Mariel ist Eigentümerin bzw. Pächterin mit Vorkaufsrecht nachstehender 
Grundstücke, die von der Errichtung des Rückhaltebeckens betroffen sind: 886/3, 
886/4, 887, 888, 889, 890/1 und 2, 891/1, 899/1 bis 4, 900/1 und 2, 901/2 sowie Pacht 
mit Vorkaufsrecht: 897/1 und 2, 898/1 und 2, 893/2. 
 

II. 
 

Im Zuge der Umsetzung des genannten Projektes (Schaffung einer Flutmulde vom 
Drosselbauwerk zum Auslaufbauwerk und Wegerrichtung) sollen nachstehende 
Grundteilflächen der Fam. Mariel für Tauschzwecke mit der Gemeinde (Planbeilage 1) 
verwendet werden: 

 
TFl. Nr. aus Grundstück Flächenausmaß 

1 899/1, 899/2 1.398 m² 
2 899/1, 899/2 352 m² 
3 899/1, 899/2 70 m² 
5 890/2, 887, 886/3 2728 m² 
6 890/2, 887, 886/3 1994 m² 
7 890/2, 887, 886/3 170 m² 

 
 

Gesamt 6.712 m² 

 
 
Die genannte Gesamtfläche wird mit einem Bonitätswert von € 2,80 bewertet, was 
einem Geldwert von € 18.793,60 entspricht. 
 
Für den auf den genannten Grundstücken befindlichen Baumbestand wird auf Basis 
des Gutachtens der LWK ein Entschädigungsbetrag von € 6.268,45 inkl. MWSt. 
festgesetzt.  
 
Für den voraussichtlichen Minderertrag (Ernteausfall, Frosthäufigkeit) sowie den 
Mehraufwand an Pflegemaßnahmen (erhöhte Tauwasserbildung, Spritzmitteleinsatz, 
…) wird einvernehmlich ein Entschädigungsbetrag v. € 20.000,-- (lt. LWK € 35.000,--) 
festgesetzt. 
 



Insgesamt beträgt der Geldwert somit € 45.062,05. 
 

III. 
 
Diesem Geldwert werden nachstehende Grundstücke gegenübergestellt: 
 

 
 

Nr. aus Grundstück  m²   Bonität   Gesamtwert  

      

Teilfläche 
 

11 
896/2, 895/1, 
895/2 

            
4.761,00   

              
2,00    

                   
9.522,00   

Teilfläche 
 

12 896/2, 895/1 
                

809,00   
              
2,00    

                   
1.618,00   

Teilfläche 
 

13 893/3 
            

1.410,00   
              
2,00    

                   
2.820,00   

Teilfläche 
 

17 900/1, 900/2 
                

455,00   
              
2,00    

                      
910,00   

Teilfläche 
 
Pieler/Neu 5101 

            
6.000,00   

              
2,40    

                
14.400,00   

Gesamtfl. 

 
Semeliker 

H. 3834/1, 3834/2 
            

3.762,00   
              
2,20    

                   
8.276,40   

Gesamtfl. 
 

Artner Eva 
3885/1, 
3885/2,3886  

            
5.217,00   

              
2,20    

                
11.477,40   

 

 

 

          
22.414,00     

                
49.023,80   

 
 
Der sich aufgrund der Gegenüberstellung der Grundstücke zugunsten der Familie 
Mariel ergebende Mehrwert wird von dieser mit einem Betrag von € 4.000,00 
ausgeglichen und der Marktgemeinde Wulkaprodersdorf ersetzt. 
 

IV. 
 
Dem Bestandsgeber wird seitens der Gemeinde Wulkaprodersdorf das Recht 
eingeräumt, im Nahbereich des neu errichteten Hydranten (Tosbecken – siehe 
Planbeilage) gemeinsam mit der Gemeinde Wulkaprodersdorf einen 
Wasseranschlussschacht zwecks Situierung der Wasserzählereinrichtungen zu 
errichten und einen Wasseranschluss beim WLV Nördl. Bgld. zu beantragen. Die 
Kosten werden vom Bestandsnehmer getragen. 

 
Des Weiteren wird der Fam. Mariel ein Leitungslegungsrecht vom geplanten 
Wasseranschlussschacht entlang des neuen Güterweges Richtung Osten auf eine 
Länge von ca. 200 m für die vom NETZ Burgenland mit der Gemeinde gemeinsam 
geplante Künette eingeräumt (Planbeilage). 
  
Die Gemeinde Wulkaprodersdorf räumt dem Bestandsgeber des Weiteren das 
Servitutsrecht ein, eine ordnungsgemäße Verlegung der geplanten Wasser-
versorgungsleitungen im Bereich des öffentlichen Gutes im Bereich der Gstke: 894/2, 



892, 886/4 und 4917 (4913 – 4902) vorzunehmen bzw. entspr. Leerverrohrungen im 
Zuge von geplanten Güterwegsanierungen vorzunehmen. 
 

V. 
 
Sämtliche mit der Umsetzung der gegenständlichen Vereinbarung verbundenen 
Kosten wie Vertragserrichtung, Vermessungs- und Teilungsplankosten, Kosten für die 
grunbücherliche Durchführung, anfallende Verwaltungs- und Grunderwerbskosten, 
trägt der Bestandsnehmer.  
 
Die Kosten einer allfälligen Lastenfreistellung der Bestandsobjekte trägt der jeweilige 
Eigentümer zum Zeitpunkt des Vereinbarungsabschlusses.  
 
Als Bestandsnehmer kann anstelle der Gemeinde Wulkaprodersdorf auch direkt die 
Republik Österreich – Bundeswasserbauverwaltung – öffentl. Wassergut (Amt der 
Bgld. LR, Abt. 9) ganz oder teilweise auftreten.  
 
Der Bestandsgeber stimmt zu, dass die katastermäßige und grundbücherliche 
Umsetzung der Vereinbarung über ein Flurbereinigungsverfahren über die 
Agrarbehörde des Amtes der Bgld. LR im Rahmen eines Planes der Parteien erfolgt. 
Die genaue Lage und Größe der auf- und zuzuteilenden Flächen wird im Zuge der 
Projektplanung bzw. Projektumsetzung durch eine Vermessung vor Ort sowie eines 
Teilungsplanes festgelegt, wobei sich geringfügige Abweichungen in Ausmaß und 
Form ergeben können.  
 
Im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens sollen die der Fam. Mariel zuzuteilenden 
Grundstücke und Teilflächen an deren Sohn Mariel Konrad jun., geb. am 22.11.1991, 
übertragen werden.  
 

VI. 
 
Eine regelmäßige Auslichtung des Baumbestandes entlang der Wulka (Dammlage) ist 
bei der zuständigen Behörde zu beantragen und wird in Absprache mit der zust. 
Abteilung des Amtes der Bgld. LR durch das BBN ausgeführt. 
 
Im Hinblick auf die gemeinsam festgelegte und abgestimmte Frostlinienhöhe ist im 
Bereich der Dammkrone ein etwaiger Bewuchs im Zeitraum 1. April – 15 Mai jeden 
Jahres unter 0,15 m zu halten. Der Bestandsgeber übernimmt diesbezüglich eine 
Hinweispflicht.  
 
zu c) 
 
Vorsitzender nimmt Bezug auf die Erläuterungen des AL und führt aus, dass sämtliche 
für die Umsetzung der Maßnahmen im Bereich der Sandäcker und Gospodske (siehe 
Planbeilagen zur Vereinbarung Mariel) erforderl. Grundstücke, in das Flur-
bereinigungsverfahren II aufgenommen werden sollten.  
 
Er stellt daher den Antrag, einen Grundsatzbeschluss darüber zu fassen, dass jene 
Grundstücke, die der zust. Abteilung des Amtes der Bgld. LR zwecks Bescheid-
Erlassung übermittelt wurden, in das Flurbereinigungsverfahren II aufgenommen 
werden.  



 
Bl.Zl. 42 c/2016 

 
Der Gemeinderat fasst einstimmig den Grundsatzbeschluss, dass jene Grundstücke, 
die der zust. Abteilung des Amtes der Bgld. LR zwecks Bescheid-Erlassung über-
mittelt wurden, in das Flurbereinigungsverfahren II aufgenommen 
 
KG Wulkaprodersdorf:  
 
Ried Sandäcker: 878/1 – 904/2 (sofern nicht bereits aufgenommen), 952, 5032, 5033 
Ried Fölligäcker: 3834/1, 3834/2, 3885/1, 3885/2, 3886 
Ried Gospodske: 5045, 5054 - 5057  
 
KG Siegendorf:  
 
Ried Benetka: 546,  
Ried Untere Langäcker: 2533/1 – 2337/2 
 
KG Antau:  
 
Ried Satzläcker: 1590/2 
 
 
05) Übernahme von Grundstücken in das öffentliche Gut – Erlassung der  
      Verordnungen 
 
Vorsitzender ersucht einleitend den AL um Detailerläuterung.  
 
Dieser führt aus, dass es aufgrund der vorliegenden Teilungspläne um die Übernahme 
von Teilflächen in das öffentliche Gut geht und zwar wie folgt: 
 
Im Bereich der Neubaugasse 10, soll laut Teilungsplan von DI Jobst, 7000 Eisenstadt, 
GZ. 15640/16 die Teilfläche (2) im Gesamtausmaß von 31 m² aus der Gst.Nr. 2383/7 
KG Wulkaprodersdorf von Fam. Klem Daniel und Timea, an die Gemeinde 
unentgeltlich abgetreten werden. Der entspr. Widmungs- und Kaufvertrag der 
Notariatskanzlei Deiger/Manninger, AZ 9414/Dr.D./VB liegt vor.  
 
Im Bereich der Rathausgasse 10, soll lt. Teilungsplan von DI Jobst, 7000 Eisenstadt, 
GZ.15864/16 sowie der vorliegenden Abtretungserklärung die Teilfläche (1) im 
Ausmaß von 42 m² aus der Gst.Nr. 2606/9 KG Wulkaprodersdorf von Herrn Cosic Ivo 
an die Gemeinde lastenfrei und unentgeltlich abgetreten werden.  
 
Im Bereich der Rathausgasse (Ecke Obere Gartengasse) soll, wie mit Bl.Zl. 45/2013 
festgelegt, die Übernahme der Teilfläche (3) im Ausmaß von 59 m² aus der Gstk.Nr. 
622/2 KG Wulkaprodersdorf lt. TP der PunktGenau ZT KG, Eisenstadt GZ. 176/13 
durch die Gemeinde erfolgen.  
 
Da es dazu keine Wortmeldungen gibt, stellt der Vorsitzende den Antrag, der 
Übernahme der gegenständlichen Teilflächen im Bereich der Neubaugasse 10 und der 
Rathausgasse 10 in das öffentliche Gut positiv gegenüberzutreten und die 



erforderlichen Widmungsverordnungen für die betroffenen Grundstücke im Bereich der 
Neubaugasse und der Rathausgasse zu erlassen.  
 

Bl.Zl. 43 a/2016 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, auf Basis des Teilungsplanes von DI Jobst, 
7000 Eisenstadt, GZ. 15640/16 sowie des Widmungs- und Kaufvertrages der 
Notariatskanzlei Deiger/Manninger, AZ 9414/Dr.D./VB, die unentgeltliche Übernahme 
der Teilfläche (2) im Gesamtausmaß von 31 m² aus der Gst.Nr. 2383/7 KG 
Wulkaprodersdorf in das öffentliche Gut und erlässt in diesem Zusammenhang 
nachstehende  
 

Verordnung 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Wulkaprodersdorf vom 21. Dezember 2016, 
betreffend die Widmung öffentlichen Gutes im Bereich der Neubaugasse                    
 

Gem. § 64 Abs. 1 Bgld. GO wird verordnet: 
 

§ 1 
 
Nachstehende Teilflächen werden aufgrund des Teilungsplanes des DI Jobst, 
Eisenstadt, GZ 15640/16 vom 26.07.2016 in das öffentliche Gut gewidmet: 
 
 

Abschreibung von   
 

Zuschreibung zu 

EZ 
 

Gstk.Nr. bez. d. 
Trennst. 

Fläche 
in m² 

EZ unter Verein. mit 
Gstk. Nr. 

1190 2383/7 2 31 3 2384 
 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf der Kundmachungsfrist in Kraft. 
 
 

Bl.Zl. 43 b/2016 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, auf Basis des Teilungsplanes von DI Jobst, 
7000 Eisenstadt, GZ. 15864/16 sowie der vorl. Abtretungserklärung die unentgeltliche 
Übernahme der Teilfläche (1) im Gesamtausmaß von 42 m² aus der Gst.Nr. 2606/9 
KG Wulkaprodersdorf in das öffentliche Gut und erlässt in diesem Zusammenhang 
nachstehende  
 

Verordnung 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Wulkaprodersdorf vom 21. Dezember 2016, 
betreffend die Widmung öffentlichen Gutes im Bereich der Rathausgasse              
 

Gem. § 64 Abs. 1 Bgld. GO wird verordnet: 
 



§ 1 
 
Nachstehende Teilflächen werden aufgrund des Teilungsplanes des DI Jobst, 
Eisenstadt, GZ 15864/16 vom 14.10.2016 in das öffentliche Gut gewidmet: 
 
 

Abschreibung von   
 

Zuschreibung zu 

EZ 
 

Gstk.Nr. bez. d. 
Trennst. 

Fläche 
in m² 

EZ unter Verein. mit 
Gstk. Nr. 

442 2606/9 1 42 3 2610 
 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf der Kundmachungsfrist in Kraft. 
 
 
 

Bl.Zl. 43 c/2016 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, auf Basis des Teilungsplanes der 
PunktGenau ZT KG, Eisenstadt, GZ. 176/13 sowie des GR-Beschl. vom 17.12.2013, 
Bl. Zl. 45/2013 Übernahme der Teilfläche (3) im Gesamtausmaß von 59 m² aus der 
Gst.Nr. 622/2 KG Wulkaprodersdorf in das öffentliche Gut und erlässt in diesem 
Zusammenhang nachstehende  
 

Verordnung 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Wulkaprodersdorf vom 21. Dezember 2016, 
betreffend die Widmung öffentlichen Gutes im Bereich der Rathausgasse                  
 

Gem. § 64 Abs. 1 Bgld. GO wird verordnet: 
 

§ 1 
 
Nachstehende Teilflächen werden aufgrund des Teilungsplanes der PunktGenau ZT 
KG, Eisenstadt, GZ. 176/13 v. 21.06.2013 in das öffentliche Gut gewidmet: 
 
 

Abschreibung von   
 

Zuschreibung zu 

EZ 
 

Gstk.Nr. bez. d. 
Trennst. 

Fläche 
in m² 

EZ unter Verein. mit 
Gstk. Nr. 

342 622/2 3 59 3 617 
 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf der Kundmachungsfrist in Kraft. 
 
 



06) Erweiterung der Business Class Versicherung bei der Wr. Städtischen Ver- 
sicherung AG 
 
Vorsitzender berichtet, dass die Wiener Städtische Versicherung darauf aufmerksam 
gemacht hat, dass man bei Versicherungsfällen immer öfter mit grober Fahrlässigkeit 
konfrontiert wird und es oft schwer wird, sich davon klar abzugrenzen. Es wird daher 
vorgeschlagen, die Business Class Versicherung entspr. zu erweitern, wobei Mehr-
kosten von € 198,--/Jahr anfallen würden. 
 
Da es zu keinen Wortmeldungen kommt, stellt Vorsitzender den Antrag, das Business 
Class Versicherungspaket (Änderung des Versicherungsvertrages Pol.nr. U821194) 
um den Einschluss des Versicherungsschutzes bei grober Fahrlässigkeit in Höhe von 
€ 198,00/Jahr zu erweitern. 
 

Bl.Zl. 44/2016 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig das Business Class Versicherungspaket 
(Änderung des Versicherungsvertrages Pol.nr. U821194) um den Einschluss des 
Versicherungsschutzes bei grober Fahrlässigkeit in Höhe von € 198,00/Jahr zu 
erweitern. 
 
 
07) Berichte  
 
zu a) 
 
 - GV Eva Dobrovits MSc BEd, Obfrau des Bildungsausschusses, berichtet über die 
am 14.11.2016 statt gefundene Sitzung - das Protokoll wurde ausgeschickt. KG- und 
Hort-Leiterinnen waren eingeladen, ebenso der VS Direktor Wild. Festgehalten wurde, 
dass die Kinderanzahl in allen Betreuungseinrichtungen und in der Volksschule 
steigend ist. Zum Entwicklungskonzept ersucht sie, dass dieses nach Möglichkeit im 
kommenden Jahr so rechtzeitig erstellt wird (Bedarfserhebung im KG und der VS zum 
Schulschluss), dass die Daten und Erkenntnisse in den VA einfließen können. 
 
 - GR Andreas Handl, Obmann des JUKA, berichtet über die am 12.12.2016 
abgehaltenen Sitzung. Die Friedenslicht-Aktion wird heuer voraussichtlich das letzte 
Mal durchgeführt, weil sie von zu wenigen Leuten unterstützt wird. Er ersucht alle GR 
an dieser Aktion teilzunehmen, Treffpunkt ist am 23.12.2016 um 15:00 Uhr vor dem 
Gemeindeamt.   
 
 - GR Gerhard Wukovatz berichtet über die stattgefundene Prüfungsausschuss-
Sitzung am 01.12.2016. Die Checkliste des Landes Burgenland wurde mit den letzten 
Punkten abgearbeitet. Festgestellt wurde, dass nicht alle Bürgerversammlungen 
abgehalten wurden und die GV-Protokolle nicht unterschrieben sind. Letzteres wird 
aber insofern berichtigt, als diese sehr wohl unterschrieben wurden, allerdings nicht in 
unterschriebener Form (Word-Datei) übermittelt wurden.  
 
Weiteres berichtet er über die unangekündigte Kassaprüfung am 15.12.2016, bei der 
alles in Ordnung befunden wurde. 
 



 - GV Mag. Margarethe Krojer, Obfrau des Umweltausschusses, berichtet über die 
letzte Sitzung. Schwerpunkt war der „Autofreie Tag“ (Bühne für Bands, 
Kinderstationen, Tombola – gemeinsam mit JUKA) und die Gründung eines „Pedi-
Busses“ unter Einbeziehung der Volksschule und des Kindergartens. 
 
Zweites Thema war die Flurreinigung, die so gestaltet werden soll, wie bisher. Dazu 
wird erwähnt, dass der Windschutzgürtel beim Pferdehof derart verunreinigt ist, dass 
diese Reinigung in Zuge der Flurreinigung nicht möglich ist, sondern dass die 
Gemeindearbeiter diesen Müll entsorgen sollten. 
 
Ebenfalls berichtet GV Mag. Margarethe Krojer über einen „Re-Use-Tag“, unterstützt 
durch die „Carla“. Mitarbeiter würden einen Tag im Monat in Wulkaprodersdorf Station 
machen und vorher eine Liste der benötigten Gegenstände bekanntgeben. 
 
 
zu b) 
 
Vorsitzender berichtet über folgende Themen: 
 

 Im GV wurde die Gewährung einer Sonderförderung in Höhe von € 3.300,-- für 
den SV Wulkaprodersdorf, aufgrund von finanziellen Engpässen 
(Nachzahlungsvereinbarung mit dem Finanzamt), für 3 Jahre beschlossen. 

 
 Im Gebäudebereich der Altstoffsammelstelle sollen ein Aufenthaltsraum und ein 

Arbeitsraum für die Gemeindearbeiter geschaffen werden. Die Umbauarbeiten 
wurden an die Fa. Gollubits mit € 4.490,-- exkl. Mwst vergeben. 
 

 Betreffend Weiterbau der A 3 hat es mit der ASFINAG weitere Gespräche 
gegeben. Gutachten für Lärm- und Feinstaubbelastung sind noch ausständig 
und auch ein UVP-Verfahren wird noch durchgeführt. Der Zeitplan umfasst eine 
Präsentation im März 2017 und eine Planungsausstellung im Juni 2017, zu der 
auch die Bevölkerung eingeladen wird.  
 

 ÖBB-Schleife: Fristverlängerung bis 28.02.2017 
 

 Für die heurige Sommerbetreuung im Hort ist eine Förderung in Höhe von           
€ 1.750,-- vom Büro LR Dunst eingegangen. 
 

 Vorsitzender führt an, dass das letzte Hochwasserprojekt im März/April 2017 
fertig gestellt wird und schlägt eine Veranstaltung vor, um die HW-Projekte den 
Bürgern nahe zu bringen und die Wichtigkeit und Notwendigkeit für die 
Ortschaft klar zu machen.   

 
 
08) Allfälliges 
 
- Aufgrund der Nachfrage über die Sonderförderung von SV Wulkaprodersdorf, wird 
die Berechnung noch einmal von Bgm und AL erklärt. 
 



- Über Anfrage von GV Eva Dobrovits über die schiefe Mauer im „KG-Gasserl“ 
antwortet AL Wutschitz, dass sie bereits begutachtet wurde und Handlungsbedarf 
(nochmalige Besichtigung mit dem Eigentümer) besteht. 
 
- Vzbgm. Krojer beanstandet diverse Beleuchtungen: „Spar-Gasserl“, Durchgang bei 
den Atriumhäusern, KG-Eingang und ersucht entspr. Maßnahmen zu setzen. 
 
- GR Ing. Hans Peter Gutdeutsch erkundigt sich nach dem aktuellen Stand beim 
örtlichen Entwicklungskonzept und auch über die weitere Vorgangsweise zur 
Sanierung der alten Sportplatzkabine, wodurch eine kurze Diskussion entsteht. 
 
- Zur Anfrage von KF GV Sabine Szuppin um Überstellung eines Gemeindearbeiters 
in die Lohnstufe P1, antwortet Bgm. Zarits, dass er mit dem betreffenden 
Gemeindearbeiter noch ein Gespräch führen will, es aber aus verschiedenen Gründen 
noch nicht dazu gekommen ist. 
 
- Weiteres fragt KF GV Sabine Szuppin nach, wie sich die Situation für Erschließung 
von Bauplätzen in der Oberen Gartengasse/Birkengasse entwickelt, worauf 
Vorsitzender erläutert, dass eine Grundeigentümerin kein Interesse zeigt und auch 
nicht bereit ist, sich an den Erschließungskosten zu beteiligen und sich dadurch der 
Straßenverlauf nicht optimal gestaltet. Daraufhin entsteht eine eingehende Diskussion 
betreffend Bauplatz-Management, Aufschließung von Bauplätzen seitens der 
Gemeinde, Schließung von Baulücken, Umwidmungen, … 
 
Im Verlauf dieser Diskussion erkundigt sich GV Mag. Margarethe Krojer, ob 
Lärmmessungen entlang der B50 durchgeführt wurden, und schlägt auch die 
Möglichkeit vor, durch Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der B50 den Lärm zu 
reduzieren. Betreffend den Verkehr in der Wiener Straße schlägt sie vor, mit dem Land 
zu kommunizieren, ob verkehrsberuhigende Maßnahmen möglich sind. 
 
GV Mag. Margarethe Krojer hat zum Weiterbau der A3 noch Fragen: 
 -  Wie ist die Position der Gemeinde (Resolution Gemeinderat)? 
 -  Gibt es noch Wünsche bzw. Änderung seitens der Gemeinde an die ASFINAG 
    bis März 2017? 
 -  Wie ist die Koordination der vier Bürgermeister (Wulkaprodersdorf, Siegendorf, 
    Klingenbach und Zagersdorf? 
 
Antworten Vorsitzender: 
 
 - Der Gemeinderat ist an den Beschluss gebunden (Resolution, Volksbefragung) und  
gegen den Weiterbau der A 3 
 
 - keine weiteren Wünsche, außer, die Erstellung der Gutachten. Vorsitzender hat auch 
die Fraktionen ersucht sich damit zu beschäftigen, hat aber keine Rückmeldungen  
erhalten. 
 
 - Gespräche hat es mit/zwischen den Bürgermeistern gegeben, alle warten auf die  
Pläne der ASFINAG. 
 
 



- GR Mag. Leopold Szemeliker fragt nach, ob man das Klavier im Keller der 
Volksschule stimmen lassen könnte, worauf man sich einigt ein neues elektronisches 
anzuschaffen. 
 
- Vzbgm. Ing. Markus Krojer wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Gedenktafel 
im Foyer der Volksschule fehlt und ersucht um Erledigung. 
 
Da es zu keinen weiteren Wortmeldungen kommt, gratuliert der Vorsitzende, nunmehr 
Frau GR Melitta Handl zu ihrem begangenen 64. und Frau GR Ulrike Thomschitz zu 
ihrem begangenen 51. Geburtstag und wünscht beiden weiterhin Gesundheit und alles 
Gute für die Zukunft.  
 

Vorsitzender bedankt sich für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2016 und wünscht 
allen Anwesenden schöne und erholsame Weihnachtsfeiertage und alles Gute im 
neuen Jahr. 
 
Den Weihnachtswünschen des Bürgermeisters schließen sich Vzbgm. Markus Krojer 
für die SPÖ und KF GV Sabine Szuppin für die UDW an und abschließend lädt der 
Vorsitzende, so wie in den Vorjahren, zu einem kleinen Imbiss und Umtrunk im Foyer 
des Gemeindeamtes ein.  
 

Danach schließt er um 22:10 Uhr die Sitzung.  
 
 
 

Der Bürgermeister:    Die Schriftführer:     Die Beglaubiger: 
 


